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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
zu der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
- Drucksache 6/4896 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und SPD 
- Drucksache 6/4590 - 
 
 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Vergabegesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen:  

 

In Artikel 1 wird nach Ziffer 2 die folgende Ziffer 3 eingefügt: 

 

„3. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:  

 

,§ 5a  

Umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung  

 

1. Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, bei der Vergabe von Aufträgen Kriterien 

des Umweltschutzes und der Energieeffizienz zu berücksichtigen. 

 

2. Neben den voraussichtlichen Anschaffungskosten sind unter Berücksichtigung des 

sog. Lebenszyklusprinzips insbesondere auch die voraussichtlichen Betriebskosten 

über die Nutzungsdauer – vor allem die Kosten für den Energieverbrauch – sowie die 

Entsorgungskosten zu berücksichtigen.  

 

3. Im Rahmen der einer Beschaffungsmaßnahme vorangestellten Bedarfsanalyse soll der 

Aspekt einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Systemlösung geprüft 

werden.  
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4. Im Leistungsverzeichnis oder in der Bekanntmachung sollen Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen hinsichtlich des Umweltschutzes und der Energieeffizienz 

ausdrücklich genannt werden. Der Nachweis kann durch das Umweltzeichen „Blauer 

Engel“ oder durch andere geeignete und gleichwertige Mittel erbracht werden. Beim 

Kauf technischer Geräte und Ausrüstungen oder bei der Ersetzung oder Nachrüstung 

vorhandener technischer Geräte und Ausrüstung sind mit der Leistungsbeschreibung 

im Rahmen der technischen Anforderungen von den Bietern Angaben zum 

Energieverbrauch von technischen Geräten und Ausrüstungen zu fordern; in 

geeigneten Fällen ist eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder eine 

vergleichbare Methode zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu 

fordern.  

 

5. Bei der technischen Spezifikation eines Auftrags sollen Umwelteigenschaften 

und/oder Auswirkungen bestimmter Warengruppen oder Dienstleistungen auf die 

Umwelt diskriminierungsfrei festgelegt werden. Hierzu können geeignete 

Spezifikationen verwendet werden, die in Umweltgütezeichen definiert sind, wenn  

 

1. sie sich zur Definition der Merkmale der Waren und Dienstleistungen eignen, die 

Gegenstand des Auftrags sind,  

2. die Anforderungen an das Gütezeichen auf der Grundlage von wissenschaftlich 

abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden, 

3. die Umweltgütezeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem 

interessierte Stellen und Personen teilnehmen können und 

4. das Gütezeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. Andere geeig-

nete Nachweise, insbesondere technische Unterlagen der Hersteller oder Prüf-

berichte anerkannter Stellen, sind ebenfalls zulässig.  

 

6. Im Rahmen der Eignungsprüfung soll der öffentliche Auftraggeber von den Bietern und 

Bewerbern zum Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit in geeigneten Fällen verlangen, dass 

das zu beauftragende Unternehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement 

erfüllt. Diese können bei umweltrelevanten öffentlichen Bau- und 

Dienstleistungsaufträgen in der Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen bestehen, 

die bei der Ausführung des Auftrags zur Anwendung kommen sollen. Zum Nachweis 

dafür, dass der Bieter bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, kann der 

Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen verlangen. Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS) ist als europäische Auszeichnung für 

betriebliches Umweltmanagement zum Nachweis der Erfüllung von bestimmten Normen 

für das Umweltmanagement geeignet. Die Eintragung eines Unternehmens in das EMAS-

Register kann für die Beurteilung der technischen Fachkunde eines Bieters unter 

folgenden Bedingungen herangezogen werden: 

 

1. die Vergabestellen dürfen nicht auf die Registrierung als solche abstellen, sondern es 

muss ein Bezug zur Ausführung des Auftrags vorhanden sein und 

2. dem EMAS gleichwertige Nachweise für Umweltmanagementmaßnahmen sind anzu-

erkennen. 
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7. Bei der Ermittlung des wirtschaftlichen Angebots sollen auch Kriterien des 

Umweltschutzes und der Energieeffizienz berücksichtigt werden.  

 

8. Der Auftraggeber kann zusätzliche Bedingungen für die Ausführung des Auftrags 

vorschreiben, wenn diese 

 

1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbesondere keinen diskriminierenden Charakter 

haben, 

2. in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen angegeben werden und  

3. keine versteckten technischen Spezifikationen, Auswahl- oder Zuschlagskriterien 

darstellen.‘“  

 

Die bisherigen Ziffern 3 bis 9 werden zu Ziffern 4 bis 10.    

 

 

 

 
Jürgen Suhr und Fraktion 

 

 

 

 

 

Begründung:  
 

Eine nachhaltige Beschaffung durch den öffentlichen Auftraggeber hat nicht nur Vorbild-

wirkung, sondern trägt dazu bei, dass Klima- und Umweltschutzziele erreicht werden können. 

Bei Aufträgen und Maßnahmen, die aus öffentlichen Geldern finanziert werden, sollten daher 

Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit als Vergabekriterien definiert 

werden. 

 


